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2. Der Mieter ist vor missbräuchlichen
Mietzinsen und andern Forderungen
der Vermieter zu schützen. Dieser
Schutz soll örtlich nicht beschränkt
sein, sondern für alle Mieter in der
Schweiz gelten. Die Einschränkung in
Art. 34 septies, Absatz 2 BV, wonach
Mieterschutzmassnahmen nur an¬

wendbar sein sollen in Gemeinden, wo
Wohnungsnot oder Mangel an
Geschäftsräumen besteht, soll deshalb
fallengelassen werden. Der zeitlich
befristete Bundesbeschluss über
Massnahmen gegen Missbräuche im
Mietwesen, der Ende Juni 1977
auslaufen wird, soll auf allfällige Ände¬

rungen hin überprüft und dann
verlängert werden.
3. Der Kündigungsschutz ist zugunsten

des Mieters zu verbessern. Im
Zusammenhang mit der Revision der
Mietvertragsbestimmungen im Obligationenrecht

soll der ganze Fragenkomplex

gründlich geprüft werden.

Wohnungsbau in Städten
und Agglomerationen

Seit 2 Jahren verläuft nun in allen 5

grossen Agglomerationen die
Bewilligungskurve unter die der Neubauten.
Dies zeigt die Grafik, auf der mittelfristige

Wohnbautendenzen in Form
«gleitender Durchschnitte» herausgearbeitet
sind. Jeder Kurvenpunkt ist das Mittel
aus den vorangehenden 12 Monaten. -
Wann und auf welcher Höhe bzw. Tiefe
wird der Wohnungsbau den unteren
Wendepunkt erreichen und überwinden?

Vermutlich wird dies in den meisten

Regionen 1977 der Fall sein. Eine
Kehrtwendung ist also vor 1978 nicht zu
erwarten. Immerhin hat die Agglomeration

Zürich bei den Baubewilligungen
eine untere Spitze hinter sich. fr.
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Agglomeration Zürich

Neubauten pro Monat —
Bewilligungen pro Monat —-
Gleitende 12-Monetsdurchschnitts
Letzter berücksichtigter Monat: Februar 1976
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Copyright 1976, R. Frick, Basel
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Seit über 50 Jahren in der ganzen Schweiz
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